
 
 
 
Liebefeld, 26.9.2011 
 
 
Anhörung zu Anpassungen der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen 
(VPVE) und der Verordnung über Seilbahnen zur Personenbeförderung (SebV) 
 
Sehr geehrter Herr Füglistaler 
 
Die Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung NIKE – eine Plattform von 35 Mitgliederorganisationen, 
denen ca. 60 000 Mitglieder angehören – setzt sich intensiv mit dem schweizerischen kulturellen Erbe und 
dessen Erhaltung auseinander. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Stellungnahme zu 
unterbreiten. 
 
Die vom Bundesamt für Verkehr BAV vorgeschlagenen Anpassungen der Verordnung über das 
Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE) und der Verordnung über Seilbahnen zur 
Personenbeförderung haben zum Ziel, bestimmte Bauvorhaben für Eisenbahn- und Seilbahnanlagen aus der 
Plangenehmigungspflicht zu entlassen. 
 
Die NIKE kann die im Bericht dargelegten Gründe für eine solche Anpassung nachvollziehen. Wir sind jedoch 
dezidiert der Meinung, dass die beiden zur Diskussion stehenden Artikel wie folgt ergänzt werden müssen:  

- VPVE, Art. 1a, Absatz 1: Sofern keine schutzwürdigen Interessen der Raumplanung, der Umwelt,  
des Natur- und Heimatschutzes, oder Dritter berührt werden, bedürfen Bauvorhaben gemäss Anhang 
dieser Verordnung keiner Plangenehmigung. 

- SebV, Art. 11a, Absatz 1: Sofern keine schutzwürdigen Interessen der Raumplanung, der Umwelt,  
des Natur- und Heimatschutzes, oder Dritter berührt werden, bedürfen Bauvorhaben gemäss Anhang 
4 dieser Verordnung keiner Plangenehmigung. 

Eine solche Ergänzung scheint der NIKE formal wie auch materiell wesentlich: 
- Wir erachten diese Ergänzung als folgerichtig, da in einem Plangenehmigungsverfahren u.a. auch 

geprüft wird, ob ein Vorhaben den Belangen von Natur- und Heimatschutzes gerecht wird. 
- In den beiden Anhängen sind verschiedene Bauvorhaben aufgelistet, welche nach der geplanten 

Anpassung keiner Bewilligung mehr bedürfen sollen, darunter werden der Innenausbau von Bahnhöfen 
bzw. der Innenausbau von Seilbahnstationen aufgeführt. Speziell diese beiden Arten von Bauvorhaben 
können die Belange des Heimatschutzes und der Denkmalpflege wesentlich tangieren. 

 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegen bringen, und bitten Sie, unsere 
Stellungnahme eingehend zu prüfen.  
 
Freundliche Grüsse 
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